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Beantwortung einer Anfrage der Bündnis 90 / Die Grünen aus der Sitzung vom 10.09.2015 zu 
Asphaltierungen im Grüngürtel 

Anfrage aus der Sitzung vom 10.08.2015 (Nummer AN/1404/2015 zum Thema Wegeasphaltierun-
gen im Grüngürtel): 
 
1. Frage: Wer hat die Asphaltierung in einem geschützten Landschaftsbestandteil und in einem 
Denkmal genehmigt? 

Stellungnahme der Verwaltung: Auf Antrag des Vereins 1. FC Köln wurde die teilweise Verände-
rung der Oberfläche von bestehenden Wegen innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes über ein 
ordentliches Befreiungsverfahren gemäß § 67 BNatSchG unter Beteiligung des Beirates bei der Unte-
ren Landschaftsbehörde geregelt. Ergebnis war, dass die Befreiungsvoraussetzungen vorliegen. 
 
2. Frage: Welche Stellungnahmen haben der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde, das Amt 
des Stadtkonservators und das Grünflächenamt abgegeben? Liegen die der Bezirksvertretung Lin-
denthal vor? 

Stellungnahme der Verwaltung: Der Beirat hat der vorgeschlagenen Befreiung von entgegenste-
henden Ge- und Verboten des Landschaftsplans in seiner Sitzung am 20.04.2015 zugestimmt; die 
Beteiligung der vorgenannten Dienststellen ist im landschaftsrechtlichen Verfahren nicht vorgesehen. 
Im Vorfeld ist die Maßnahmen mit der grundstücksverwaltenden Dienststelle dem Amt für Land-
schaftspflege und Grünflächen abgestimmt worden und ohne eine solche hätte der Verein das Vor-
haben auch nicht umsetzen können, da es sich um Flächen im städtischen Eigentum handelt. 
 
3. Frage: Wann wurde die Bezirksvertretung von dieser Asphaltierung informiert und mit welchem 
Beschluss hat die Bezirksvertretung Lindenthal dem zugestimmt? 

Stellungnahme der Verwaltung: Eine Beteiligung der Bezirksvertretung im Rahmen des Befreiungs-
verfahrens gemäß § 67 BNatSchG von den Festsetzungen des Landschaftsplans ist nicht vorgese-
hen. 
 
4. Frage: Was ist für die Zukunft zu befürchten, wenn der 1. FC Köln sich weiter im Grüngürtel aus-
dehnt? Welche Wege und Flächen werden noch asphaltiert? 

Stellungnahme der Verwaltung: Eine Absicht zu einer weitere Befestigung von Wegen ist nicht be-
kannt. Die Entwicklung des 1. FC Köln im Grüngürtel wird im Rahmen des aktuellen Bebauungsplan-
verfahrens geregelt, in dem auch eine Beteiligung von Öffentlichkeit und Politik sichergestellt ist. 
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